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Bayerisches Gesetz über die Reisekostenvergütung der Beamten und Richter
(Bayerisches Reisekostengesetz – BayRKG)

Vom 24. April 2001
(GVBl. S. 133)

BayRS 2032-4-1-F 
Vollzitat nach RedR: Bayerisches Reisekostengesetz (BayRKG) vom 24. April 2001 (GVBl. S. 133, BayRS 
2032-4-1-F), das zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 643) geändert worden 
ist

Abschnitt I Allgemeines 

Art. 1  Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen und Dienstgänge 
(Reisekostenvergütung) der Beamten und Richter des Freistaates Bayern, der Beamten der Gemeinden, 
Gemeindeverbände und sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts und der zu diesen Dienstherren abgeordneten Beamten.

(2) Das Gesetz regelt ferner die Erstattung von

1.  Auslagen aus Anlass der Abordnung (Trennungsgeld, Art. 23),
 
2.  Auslagen für Reisen aus Anlass der Einstellung, einer Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer 
Abordnung (Art. 14 Abs. 1 und 2),

 
3.  Auslagen für Aus- und Fortbildungsreisen (Art. 24 Abs. 1 bis 3) und

 
4.  Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte aus besonderem dienstlichen Anlass (Art. 
24 Abs. 4).

 
Abschnitt II Reisekostenvergütung 

Art. 2  Begriffsbestimmungen 
 
(1) Dienstreisende im Sinn dieses Gesetzes sind die in Art. 1 Abs. 1 genannten Personen, die eine 
Dienstreise oder einen Dienstgang ausführen.

(2) 1Dienstreisen im Sinn dieses Gesetzes sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des 
Dienstorts, die schriftlich oder elektronisch angeordnet oder genehmigt worden sind. 2Dienstort ist die 
Gemeinde, in der sich die Dienststelle befindet, bei der Dienstreisende ständig oder überwiegend Dienst zu 
leisten haben. 3Haben Dienstreisende keine Dienststelle im Sinn von Satz 2, gilt die Dienststelle, der 
Berechtigte organisatorisch zugeordnet sind, als Dienststelle im Sinn dieses Gesetzes; dies gilt auch bei 
Tele- oder Wohnraumarbeit und in Fällen des Abs. 4. 4Dienstreisen sind auch Reisen aus Anlass der 
Einstellung, einer Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung sowie Reisen von einem dem 
vorübergehenden Aufenthalt dienenden Ort zum Dienstort, wenn im Übrigen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllt sind.

(3) 1Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen Inland und Ausland sowie im Ausland. 2Als 
Auslandsdienstreisen gelten nicht Dienstreisen der im Grenzverkehr tätigen Dienstreisenden im Bereich 
ausländischer Lokalgrenzbehörden, zwischen solchen Bereichen und zwischen diesen und dem Inland; dies 
gilt entsprechend für die in den Saalforsten beschäftigten Dienstreisenden.

(4) Darf der Beschäftigte seine Dienstgeschäfte auch außerhalb seines Dienstortes erbringen, obwohl 
dienstliche Gründe dies nicht erfordern, so sind Reisen hierfür keine Dienstreisen.



(5) 1Dienstgänge im Sinn dieses Gesetzes sind Gänge oder Fahrten am Dienst- oder Wohnort zur 
Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte, die angeordnet oder genehmigt worden sind. 
2Dem Wohnort steht ein dem vorübergehenden Aufenthalt dienender Ort gleich. 3Abs. 4 gilt für Dienstgänge 
entsprechend.

(6) 1Der Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise oder eines Dienstgangs im Inland bedarf es nicht, 
wenn dies nach dem Amt des Dienstreisenden oder nach dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht 
kommt. 2Entsprechendes gilt, wenn angeordnete dienstliche Aufträge oder festgelegte Einsatzpläne eine 
Dienstreise oder einen Dienstgang erforderlich machen.

Art. 3  Anspruch auf Reisekostenvergütung 
 
(1) 1Dienstreisende haben Anspruch auf Reisekostenvergütung zur Abgeltung der dienstlich veranlassten 
Mehraufwendungen. 2Art und Umfang bestimmt ausschließlich dieses Gesetz. 3Der Nachweis der 
Mehraufwendungen kann bis zum Ablauf eines halben Jahres nach Antragstellung von der für die 
Abrechnung zuständigen Stelle (Art. 26) verlangt werden. 4Werden Nachweise auf Anforderung nicht 
innerhalb von drei Monaten vorgelegt, kann der Antrag insoweit abgelehnt werden.

(2) Reisekostenvergütung wird nur insoweit gewährt, als die Aufwendungen und die Dauer der Dienstreise 
oder des Dienstgangs zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendig waren.

(3) 1Auf die Reisekostenvergütung sind Zuwendungen Dritter, die Dienstreisenden ihres Amts wegen für 
dieselbe Dienstreise oder denselben Dienstgang gewährt wurden, anzurechnen. 2Art. 11 bleibt unberührt.

(4) Bei Dienstreisen und Dienstgängen für eine auf Vorschlag oder Verlangen der zuständigen Behörden 
wahrgenommene Nebentätigkeit haben Dienstreisende nur insoweit Anspruch auf Reisekostenvergütung, 
als die Stelle, bei der die Nebentätigkeit ausgeübt wird, Auslagenerstattung für dieselbe Dienstreise oder 
denselben Dienstgang nicht zu gewähren hat; dies gilt auch dann, wenn Dienstreisende auf ihren Anspruch 
gegen die Stelle verzichtet haben.

(5) 1Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem halben Jahr bei der 
Beschäftigungsbehörde schriftlich oder elektronisch zu beantragen. 2Die Frist beginnt mit dem Tag nach 
Beendigung der Dienstreise oder des Dienstgangs, in den Fällen des Art. 20 mit Ablauf des Tages, an dem 
den Dienstreisenden bekannt wird, dass die Dienstreise oder der Dienstgang nicht ausgeführt wird.

(6) Auf Reisekostenvergütung und Kostenerstattung nach Art. 1 Abs. 2 kann ganz oder teilweise verzichtet 
werden.

Art. 4  Art der Reisekostenvergütung 
 
Die Reisekostenvergütung umfasst

1.  Fahrkostenerstattung (Art. 5),
 
2.  Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (Art. 6),

 
3.  Tagegeld (Art. 8),

 
4.  Übernachtungsgeld (Art. 9),

 
5.  Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort (Art. 10),

 
6.  Erstattung der Nebenkosten (Art. 12),

 
7.  Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen (Art. 13),

 
8.  Aufwandsvergütung (Art. 18),

 



9.  Pauschvergütung (Art. 19),
 
10.  Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger Beendigung des Dienstgeschäfts 
(Art. 20).

 
Art. 5  Fahrkostenerstattung 
 
(1) 1Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, werden 
die entstandenen notwendigen Fahrkosten erstattet, und zwar beim Benutzen von

Land- oder 
Wasserfahrzeugen

Flugzeugen Schlafwagen

den Angehörigen der 
Besoldungsgruppen bis zu den Kosten der

A 1 bis A 7 zweiten Klasse Touristen- oder 
Economyklasse

Touristenklasse

den übrigen 
Besoldungsgruppen

ersten Klasse Touristen- oder 
Economyklasse

Doppel- oder 
Einbettklasse

2Fahrpreisermäßigungen sind zu berücksichtigen. 3Wird die Dienstreise an der Wohnung angetreten oder 
beendet, werden höchstens die Fahrkosten erstattet, die bei der Abreise oder Ankunft an der Dienststelle 
angefallen wären; dies gilt nicht, wenn es zur Erledigung des konkreten Dienstgeschäfts aus dienstlichen 
Gründen erforderlich ist, die Dienstreise zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr oder an einem Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag anzutreten oder zu beenden. 4Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn 
das regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel oder ein anderes Beförderungsmittel unentgeltlich benutzt 
werden kann.

(2) 1Ist der Dienstreisende noch nicht Angehöriger einer Besoldungsgruppe, so ist die Besoldungsgruppe 
seines Eingangsamts maßgebend. 2Die Rückwirkung der Einweisung in eine Planstelle und die 
Rückwirkung der Zuteilung eines Amts zu einer anderen Besoldungsgruppe bleiben unberücksichtigt. 
3Ehrenbeamte werden den Beamten der übrigen Besoldungsgruppen im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 
gleichgestellt.

(3) Die Kosten einer höheren Klasse werden erstattet, wenn Dienstreisende sie aus dienstlichen Gründen 
benutzen mussten.

(4) 1Dienstreisende, denen nach Absatz 1 die Fahrkosten der niedrigsten Klasse zu erstatten wären, 
werden bei einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 die Auslagen für die nächsthöhere Klasse 
erstattet. 2Dieselbe Vergünstigung kann anderen Dienstreisenden gewährt werden, wenn ihr körperlicher 
oder gesundheitlicher Zustand das Benutzen der höheren Klasse rechtfertigt.

(5) 1Für Strecken, die aus triftigen Gründen mit anderen als den in Art. 6 genannten nicht regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwendigen 
Fahrkosten erstattet. 2Liegen keine triftigen Gründe vor, so darf keine höhere Reisekostenvergütung 
gewährt werden als beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels.

Art. 6  Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 
 
(1) 1Für Strecken, die Dienstreisende aus triftigen Gründen mit einem ihnen gehörenden Fahrzeug 
zurücklegen, wird als Auslagenersatz eine Wegstreckenentschädigung gewährt, und zwar je Kilometer bei 
Benutzung eines

1. Kraftwagens 0,40 €,

2. Motorrads oder Motorrollers 0,17 €,

3. Mopeds oder Mofas 0,10 €,

4. Fahrrads oder elektrisch betriebenen, zweirädrigen Fahrzeugs 0,10 €.
2Dem Fahrzeug im Sinn des Satzes 1 steht das unentgeltlich zur Verfügung gestellte Fahrzeug des 
Ehegatten, des Lebenspartners im Sinn des § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder eines mit dem 



Dienstreisenden in häuslicher Gemeinschaft lebenden Verwandten oder Verschwägerten gleich. 3Mit der 
Wegstreckenentschädigung nach Satz 1 sind die Aufwendungen für die Mitnahme von Gepäck abgegolten.

(2) Dienstreisende, die in ihrem Fahrzeug Personen mitgenommen haben, die Anspruch auf 
Wegstreckenentschädigung gegen denselben Dienstherrn haben, erhalten Mitnahmeentschädigung je 
Person und Kilometer in Höhe von 0,02 € bei Benutzung eines Kraftwagens und in Höhe von 0,01 € bei 
Benutzung eines Motorrads oder Motorrollers.

(3) Sind Dienstreisende von einer im öffentlichen Dienst stehenden Person mitgenommen worden, die 
Anspruch auf Fahrkostenerstattung gegen einen anderen Dienstherrn hat, so erhalten sie 
Mitnahmeentschädigung nach Absatz 2, soweit ihnen Auslagen für die Mitnahme entstanden sind.

(4) Zur Abgeltung der Mehraufwendungen, die durch regelmäßig in größerem Umfang erforderliche Fahrten 
mit privateigenen Kraftwagen auf unbefestigten Forststrecken verursacht werden, erhalten im Forstdienst 
tätige Dienstreisende nach näherer Bestimmung der obersten Dienstbehörde zur 
Wegstreckenentschädigung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 einen Zuschlag von 0,03 € je Kilometer.

(5) Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung werden nicht gewährt, wenn ein Dienstfahrzeug 
unentgeltlich benutzt werden kann.

(6) 1Für Strecken, die Dienstreisende ohne Vorliegen triftiger Gründe mit einem ihnen gehörenden 
Fahrzeug zurücklegen, wird eine Wegstreckenentschädigung gewährt, und zwar je Kilometer bei Benutzung 
eines

1. Kraftwagens 0,25 €,

2. Motorrads oder Motorrollers 0,12 €,

3. Mopeds oder Mofas 0,07 €,

4. Fahrrads oder elektrisch betriebenen, zweirädrigen Fahrzeugs 0,04 €.
2Art. 5 Abs. 1 Satz 4 gilt sinngemäß.

(7) Art. 5 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

Art. 7  Dauer der Dienstreise 
 
1Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und der Ankunft an der Wohnung. 2Wird die 
Dienstreise an der Dienststelle angetreten oder beendet, so tritt diese an die Stelle der Wohnung.

Art. 8  Tagegeld 
 
(1) Bei einer Dienstreise, die nicht mehr als einen vollen Kalendertag beansprucht, beträgt das Tagegeld bei 
einer Dauer

von mehr als sechs bis acht Stunden 4,50 €,

von mehr als acht bis zwölf Stunden 7,50 €,

von mehr als zwölf Stunden 15,00 €.

(2) 1Bei einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld für den vollen Kalendertag 21,50 €. 2Für den 
Tag des Antritts und für den Tag der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld bei 
einer Dauer

von mehr als sechs bis acht Stunden 6,50 €,

von mehr als acht bis zwölf Stunden 11,00 €,

von mehr als zwölf Stunden 21,50 €.

(3) Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag wird jede Reise für sich berechnet; es wird jedoch 
zusammen nicht mehr als ein volles Tagegeld gewährt.

(4) Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Kalendertage und steht Dienstreisenden ein Übernachtungsgeld 
nicht zu, so ist, wenn dies für sie günstiger ist, das Tagegeld so zu berechnen, als ob die Dienstreise an 
einem Kalendertag ausgeführt worden wäre.



(5) Die oberste Dienstbehörde kann in begründeten Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der häuslichen 
Ersparnis die Erstattung entstandener notwendiger Auslagen für Verpflegung, die über den Pauschbeträgen 
der Absätze 1 bis 4 liegen, zulassen.

Art. 9  Übernachtungsgeld 
 
(1) 1Übernachtungsgeld wird bei einer mindestens achtstündigen Dienstreise gewährt, wenn diese sich über 
mehrere Kalendertage erstreckt oder bis drei Uhr angetreten worden ist. 2Übernachtungsgeld wird nicht für 
eine Nacht gewährt, in der die Dienstreise nach drei Uhr angetreten oder vor zwei Uhr beendet worden ist.

(2) Das Übernachtungsgeld für eine Nacht ohne belegmäßigen Nachweis beträgt 18,50 €.

(3) 1Die entstandenen notwendigen Übernachtungskosten werden erstattet. 2Übernachtungskosten, die die 
Kosten des Frühstücks einschließen, sind vorab um 20 v.H. des Tagegeldes nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 zu 
kürzen.

(4) 1Abweichend von Absatz 1 wird ein Übernachtungsgeld nicht gewährt, wenn wegen der Benutzung von 
Beförderungsmitteln keine Übernachtungskosten anfallen. 2Für dieselbe Nacht wird ein Übernachtungsgeld 
nur gewährt, wenn wegen der frühen Ankunft oder späten Abfahrt des Beförderungsmittels eine Unterkunft 
in Anspruch genommen oder beibehalten werden musste.

Art. 10  Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort 
 
(1) 1Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort länger als 14 Tage, so werden als 
Vergütung vom 15. Tag an 50 v.H. des Tage- und Übernachtungsgeldes (Art. 8 Abs. 2 Satz 1, Art. 9 Abs. 2) 
und vom 43. Tag an Trennungstagegeld und Reisebeihilfen wie bei einer Abordnung (Art. 23) gewährt; Art. 
9 Abs. 3 wird insoweit nicht angewandt. 2Zu den Aufenthaltstagen rechnen alle Tage zwischen dem 
Hinreisetag und dem Rückreisetag.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann abweichend von Absatz 1 das volle Tage- und Übernachtungsgeld (Art. 
8 Abs. 2 Satz 1, Art. 9 Abs. 2 und 3) in besonderen Fällen über die 14-Tagesfrist hinaus, längstens jedoch 
bis zu drei Monaten bewilligen.

Art. 11  Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes und der Vergütung nach Art. 10 Abs. 1
 
(1) 1Erhalten Dienstreisende ihres Amts wegen unentgeltlich Verpflegung, ist

1.  vom Tagegeld (Art. 8) für das Frühstück um 20 v.H., für das Mittag- und Abendessen um je 40 v.H. des 
vollen Satzes,

 
2.  von der Vergütung nach Art. 10 für das Frühstück um 15 v.H., für das Mittag- und Abendessen um je 25 
v.H.,

 
höchstens jedoch ein Betrag bis zur Höhe des jeweiligen Tagegeldes einzubehalten. 2Das Tagegeld und 
die Vergütung nach Art. 10 Abs. 1 werden nach Satz 1 auch gekürzt, wenn von dritter Seite Verpflegung 
bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in den erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist.

(2) 1Erhalten Dienstreisende ihres Amts wegen unentgeltlich Unterkunft oder werden die Auslagen für das 
Benutzen von Schlaf-, Liegewagen oder Schiffskabinen erstattet, wird Übernachtungsgeld (Art. 9) nicht 
gewährt, die Vergütung nach Art. 10 Abs. 1 wird um 35 v.H. gekürzt. 2Das gleiche gilt, wenn von dritter 
Seite Unterkunft bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in den erstattbaren Nebenkosten enthalten ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn Dienstreisende ihres Amts wegen unentgeltlich 
bereitgestellte Verpflegung oder Unterkunft ohne triftigen Grund nicht in Anspruch nehmen.

(4) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen niedrigere Kürzungssätze zulassen.

Art. 12  Erstattung der Nebenkosten 
 
Zur Erledigung des Dienstgeschäfts entstandene notwendige Auslagen, die nicht nach Art. 5 bis 11 zu 
erstatten sind, werden als Nebenkosten erstattet.



Art. 13  Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei 
Dienstgängen 
 
1Bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen stehen Dienstreisenden 
Fahrkostenerstattung (Art. 5), Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (Art. 6) und 
Nebenkostenerstattung (Art. 12) zu. 2Daneben werden die entstandenen notwendigen Auslagen für 
Verpflegung bis zur Höhe von 4,50 € sowie für Unterkunft erstattet; Art. 8 Abs. 5 gilt entsprechend.

Art. 14  Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen 
 
(1) 1Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung, einer Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer 
Abordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur Ankunft am neuen Dienstort gewährt; im Übrigen gilt Art. 
7. 2Das Tagegeld wird für die Zeit bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt, wenn Dienstreisende vom 
nächsten Tag an Trennungsreise- oder Trennungstagegeld erhalten; daneben wird Übernachtungsgeld 
gewährt. 3Bei Dienstreisen aus Anlass einer Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird 
das Tagegeld von dem Beginn des Abfahrtstages an gewährt, wenn für den vorhergehenden Tag 
Trennungsreise- oder Trennungstagegeld gewährt wird. 4Art. 11 bleibt unberührt.

(2) Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung wird höchstens die Reisekostenvergütung gewährt, die bei 
einer Dienstreise vom Wohnort zum Dienstort zustünde.

(3) Bei einer Dienstreise nach dem Wohnort wird für die Dauer des Aufenthalts an diesem Ort kein Tage- 
und Übernachtungsgeld gewährt; notwendige Auslagen werden wie bei einem Dienstgang (Art. 13) 
erstattet.

(4) 1Übernachten Dienstreisende in ihrer außerhalb des Geschäftsorts gelegenen Wohnung, so wird kein 
Übernachtungsgeld gewährt, die Vergütung nach Art. 10 Abs. 1 wird um 35 v.H. gekürzt. 2Für volle 
Kalendertage des Aufenthalts am Wohnort wird kein Tagegeld und keine Vergütung nach Art. 10 Abs. 1 
gewährt. 3Die notwendigen Auslagen für die Fahrten zwischen dem Geschäftsort und dem Wohnort (Art. 5 
und 6) werden bis zur Höhe der nach den Sätzen 1 und 2 eingesparten Beträge erstattet.

(5) Wer eine Dienstreise als Beisitzer eines Disziplinargerichts oder Dienstgerichts ausführt, wird für die 
Fahrkostenerstattung Beamten der übrigen Besoldungsgruppen im Sinn des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 
gleichgestellt.

Art. 15  Verbindung von Dienstreisen mit privaten Reisen 
 
(1) 1Wird eine Dienstreise mit einer privaten Reise verbunden, ist die Reisekostenvergütung so zu 
bemessen, als wäre nur die Dienstreise durchgeführt worden. 2Die Reisekostenvergütung darf die nach 
dem tatsächlichen Reiseverlauf entstandenen Kosten nicht übersteigen. 3Dies gilt auch in Fällen des Art. 2 
Abs. 4.

(2) 1Ist der Antritt einer Dienstreise vom Urlaubsort aus angeordnet oder genehmigt worden, gilt der 
Urlaubsort als Ausgangsort der Dienstreise. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 3Ist die Dienstreise erst 
nach dem Ende des Urlaubs anzutreten, wird Reisekostenvergütung vom Urlaubsort zum Geschäftsort und 
vom Geschäftsort zum Dienstort oder zur Wohnung (Art. 7) gewährt. 4Auf den sich nach Satz 3 ergebenden 
Fahrkostenersatz werden Fahrkosten für die kürzeste Reisestrecke vom letzten Urlaubsort zum Dienstort 
oder zur Wohnung angerechnet.

(3) 1Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Beendigung eines Urlaubs angeordnet, wird für die 
Rückreise vom letzten Urlaubsort zum Dienstort oder zur Wohnung (Art. 7) Reisekostenvergütung gewährt. 
2Sonstige Aufwendungen der Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen, die durch die vorzeitige 
Beendigung eines Urlaubs verursacht worden sind, werden in angemessenem Umfang erstattet. 3Für die 
Urlaubsreise angefallene Fahrkosten des Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen können im 
Verhältnis des auf Grund der vorzeitigen Urlaubsbeendigung nicht ausgenutzten Teils des Urlaubs erstattet 
werden.

Art. 16  Zwischendienstreisen 
 



1Zwischendienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des 
Dienstreisegeschäftsortes, die von diesem Ort aus angetreten und an ihm wieder beendet werden. 2Durch 
Zwischendienstreisen werden weder die Dienstreise noch der Aufenthalt an demselben auswärtigen 
Geschäftsort im Sinn des Art. 10 unterbrochen. 3Ist eine Übernachtung außerhalb des 
Dienstreisegeschäftsorts oder des Wohnorts notwendig, werden neben dem Übernachtungsgeld die 
notwendigen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft am bisherigen Geschäftsort nach Maßgabe der 
Art. 9 und 10 erstattet.

Art. 17  Erkrankung während einer Dienstreise 
 
1Ist bei einer Erkrankung eine Rückkehr in die Wohnung nicht möglich, wird die Reisekostenvergütung 
weitergewährt. 2Bei Aufnahme in ein Krankenhaus wird für jeden vollen Kalendertag des 
Krankenhausaufenthaltes nur Ersatz der notwendigen Auslagen für das Beibehalten der Unterkunft am 
Geschäftsort nach Maßgabe der Art. 9 und 10 gewährt. 3Für eine Besuchsreise eines Angehörigen aus 
Anlass einer durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesenen schweren Erkrankung der Berechtigten kann 
eine Reisebeihilfe in sinngemäßer Anwendung der trennungsgeldrechtlichen Vorschriften (Art. 23) gewährt 
werden.

Art. 18  Aufwandsvergütung 
 
1Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für Verpflegung oder Unterkunft als 
allgemein entstehen, erhalten nach näherer Bestimmung der obersten Dienstbehörde an Stelle der 
Reisekostenvergütung im Sinn des Art. 4 Nrn. 3 bis 5 und 7 entsprechend den notwendigen Mehrauslagen 
eine Aufwandsvergütung. 2Die Aufwandsvergütung kann auch nach Stundensätzen gewährt werden.

Art. 19  Pauschvergütung 
 
Die oberste Dienstbehörde kann bei regelmäßigen oder gleichartigen Dienstreisen oder Dienstgängen an 
Stelle der Reisekostenvergütung im Sinn des Art. 4 Nrn. 1 bis 8 oder Teilen davon eine Pauschvergütung 
gewähren, die nach dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden 
Einzelvergütungen zu bemessen ist.

Art. 20  Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger Beendigung des 
Dienstgeschäfts 
 
Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Gründen, die der Dienstreisende nicht zu vertreten hat, nicht 
ausgeführt oder vorzeitig beendet, so werden die durch die Vorbereitung oder die vorzeitige Beendigung 
entstandenen notwendigen Auslagen erstattet.

Art. 21  Gerichtsvollzieher 
 
Die Einzelheiten der Reisekostenerstattung der Gerichtsvollzieher bei Dienstreisen und Dienstgängen in 
Vollstreckungsangelegenheiten regelt das Staatsministerium der Justiz durch Rechtsverordnung.

Art. 22  Richter 
 
(1) Für Dienstreisen und Dienstgänge von Richtern

1.  zur Wahrnehmung eines richterlichen Amtsgeschäfts, das ihnen nach richterlicher Anordnung, nach der 
Geschäftsverteilung oder nach einer ihr gleichstehenden Anordnung obliegt,

 
2.  zur Wahrnehmung eines weiteren Richteramts, das ihnen übertragen ist,

 
3.  zur Teilnahme an einer Sitzung des Präsidiums, dem sie angehören,

 
bedarf es keiner Anordnung oder Genehmigung.



(2) Bei der Festsetzung der Reisekostenvergütung ist als Dauer des Dienstgeschäfts die tatsächliche Dauer 
des richterlichen Amtsgeschäfts, der Wahrnehmung des weiteren Richteramts oder der Teilnahme an der 
Sitzung des Präsidiums zugrunde zu legen.

Abschnitt III Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem Anlass 

Art. 23  Trennungsgeld 
 
(1) 1Beamte und Richter, die an einen Ort außerhalb des Dienst- oder Wohnorts ohne Zusage der 
Umzugskostenvergütung abgeordnet werden, erhalten für die ihnen dadurch entstehenden notwendigen 
Auslagen unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis ein Trennungsgeld nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung, die das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat erlässt. 2Das Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat wird ferner ermächtigt, für Abordnungen vom Inland in das Ausland und vom 
Ausland in das Inland durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften über das Trennungsgeld zu erlassen, 
soweit die besonderen Bedürfnisse des Auslandsdienstes und die besonderen Verhältnisse im Ausland es 
erfordern. 3Der Abordnung steht eine vorübergehende dienstliche Tätigkeit bei einer anderen Stelle als 
einer Dienststelle und eine Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes oder § 123a des 
Beamtenrechtsrahmengesetzes gleich.

(2) 1Den Beamten, die zum Zweck ihrer Ausbildung einer Ausbildungsstelle an einem anderen Ort als dem 
bisherigen Ausbildungs- oder Wohnort zugewiesen werden, können die ihnen dadurch entstehenden 
notwendigen Mehrauslagen ganz oder teilweise erstattet werden. 2Die Höhe der erstattbaren Mehrauslagen 
wird durch Rechtsverordnung bestimmt, die das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat erlässt.

Art. 24  Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem Anlass 
 
(1) 1Bei Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung können erstattet werden:

1.  75 v.H. des Tagegeldes nach Art. 8,
 
2.  die entstandenen notwendigen Übernachtungskosten nach Art. 9,

 
3.  Fahrkosten nach Art. 5 Abs. 1 bis zu dem Betrag, der Dienstreisenden der Besoldungsgruppe A 7 zu 
erstatten wäre,

 
4.  75 v.H. der Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung nach Art. 6 und

 
5.  die entstandenen notwendigen Nebenkosten nach Art. 12.

 
2Findet die Veranstaltung am Dienst- oder Wohnort statt, werden nur die notwendigen Fahrkosten und 
Nebenkosten erstattet. 3Im Übrigen gilt Abschnitt II dieses Gesetzes entsprechend.

(2) Mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde kann in besonderen Fällen Auslagenerstattung wie bei 
Dienstreisen gewährt werden.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Reisen zum Ablegen von vorgeschriebenen Qualifikationsprüfungen.

(4) Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte aus besonderem dienstlichen Anlass 
können die entstandenen notwendigen Fahrkosten erstattet werden.

Abschnitt IV Schlussvorschriften 

Art. 25  Ermächtigung und Verwaltungsvorschriften 
 
Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat wird ermächtigt, 

1.  durch Rechtsverordnung die in Art. 6 Abs. 1, 2 und 6, Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 9 Abs. 2 und 3, Art. 11 
Abs. 1 und 2 und Art. 13 genannten Beträge und Vomhundertsätze veränderten wirtschaftlichen oder 



steuerlichen Verhältnissen, die Klasseneinteilung in Art. 5 Abs. 1 und die Klassifizierung der Fahrzeuge in 
Art. 6 Abs. 1 anzupassen,

 
2.  durch Rechtsverordnung abweichende Vorschriften über die Reisekostenvergütung bei 
Auslandsdienstreisen (Auslandsreisekostenverordnung) zu erlassen, soweit die besonderen Verhältnisse 
bei diesen Reisen es erfordern,

 
3.  die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu erlassen.

 
Art. 26  Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung 
 
1Für den Vollzug des Gesetzes ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Beschäftigungsbehörde (Art. 3 
Abs. 5) zuständig. 2Die obersten Dienstbehörden können ihre Befugnisse nach Art. 10 Abs. 2, Art. 11 Abs. 
4, Art. 18 Satz 1, Art. 19, Art. 24 Abs. 2 sowie die Zuständigkeit der Beschäftigungsbehörden auf andere 
Dienststellen übertragen, im staatlichen Bereich durch Rechtsverordnung. 3Eine Konzentration auf eine 
oder einzelne Behörden ist zulässig. 4Die Staatsregierung kann für den staatlichen Bereich durch 
Rechtsverordnung die Organisation von Reisen und Dienstgängen, deren Kosten nach Maßgabe dieses 
Gesetzes durch den Freistaat Bayern zu tragen sein können, sowie die Festsetzung und Anordnung der 
Reisekostenvergütung bei einer oder mehreren Behörden konzentrieren.

Art. 27  Verweisungen 
 
Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Bezeichnungen Bezug genommen, die nach 
diesem Gesetz nicht mehr gelten, so treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und 
Bezeichnungen dieses Gesetzes.

Art. 28  Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 2001 in Kraft.

Art. 29  (aufgehoben)
 
 
 
München, den 24. April 2001

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund Stoiber


